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Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft

PIELENHOFEN-WOLFSEGG

Bürgerservice der Verwaltungsgemeinschaft Pielenhofen-Wolfsegg

Postanschrift:
Verwaltungsgemeinschaft Pielenhofen-Wolfsegg

Judenberger Straße 4, 93195 Wolfsegg

Telefon / Telefax / Email:
Telefon (Vermittlung) ……………………………………… 09409 / 8510-0
Telefax ……………………………………………………… 09409 / 8510-20
Email ……………………………………info@vg-pielenhofen-wolfsegg.de

Internet:
www.pielenhofen.de und www.wolfsegg.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag ……………………08.00 - 12.00 Uhr

Donnerstag …………………………………………………14.00 - 18.00 Uhr

Mittwoch ……………………………………………………… geschlossen

Nebenstellenverzeichnis:
Geschäftsstellenleiter
Peter Sterl ………………………………………………… 09409 / 8510-11

Bürgermeister Pielenhofen
Rudolf Gruber ……………………………………………… 09409 / 8510-0

Bürgermeister Wolfsegg
Roland Frank ……………………………………………… 09409 / 8510-0

Kämmerei

Peter Sterl ………………………………………………… 09409 / 8510-11

Jessica Schleich …………………………………………… 09409 / 8510-15

Kassenverwaltung
Corinna Schwindl ………………………………………… 09409 / 8510-16

Johanna Görz ……………………………………………… 09409 / 8510-14

Bauamt, Liegenschaften
Reinhard Buchmann ……………………………………… 09409 / 8510-17

Katrin Bandas ……………………………………………… 09409 / 8510-24

Lisa Pereira da Silva ……………………………………… 09409 / 8510-0

Philipp Eichenseer-Dießl ………………………………… 09409 / 8510-23

Einwohneramt, Ordnungsamt
Susanna Hochholzer, Sachgebietsleiterin ………………… 09409 / 8510-19

Brigitte Schuierer ………………………………………… 09409 / 8510-21

Johanna Görz ……………………………………………… 09409 / 8510-21

Zentrale Dienste, Mitteilungsblatt
Markus Wuttke …………………………………………… 09409 / 8510-18

Monika Rödl  ……………………………………………… 09409 / 8510-22

Zentrale Dienste, Poststelle
Gabriele Bleicher ………………………………………… 09409 / 8510-10

Auszubildende
Veronika Schneider ……………………………………… 09409 / 8510-25

Bürgermeistersprechstunden:
Bürgermeister Wolfsegg (Rathaus Wolfsegg)
Donnerstag …………………………………………………17.00 - 18.00 Uhr

Bürgermeister Pielenhofen (Bürgerbüro Pielenhofen)

Dienstag ……………………………………………………17.00 - 18.00 Uhr

Bürgerbüro Pielenhofen, Rogeriusstraße 10:
Dienstag ……………………………………………………14.00 - 18.00 Uhr

Mittwoch ……………………………………………………08.00 - 12.00 Uhr

Telefonnummern

Frau Hochholzer, Frau Schuierer, Frau Görz ……………… 09409 / 8626-83

Anschrift

Bürgerhaus Pielenhofen, Rogeriusstraße 10, 93188 Pielenhofen
Email: buergerbuero@pielenhofen.de

Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe
Pielenhofen und Wolfsegg:

GEMEINDE PIELENHOFEN:
Wertstoffhof an der Dettenhofener Straße

Mittwoch ……………………………………………………14.00 - 16.00 Uhr

Samstag ……………………………………………………09.00 - 12.00 Uhr

GEMEINDE WOLFSEGG:
Wertstoffhof an der Heitzenhofener Straße (gegenüber Kläranlage)

Sommerzeit:

Dienstag ……………………………………………………17.00 - 19.00 Uhr

Freitag ………………………………………………………17.00 - 19.00 Uhr

Samstag ……………………………………………………09.00 - 12.00 Uhr

Winterzeit:

Freitag ………………………………………………………15.00 - 17.00 Uhr

Samstag ……………………………………………………09.00 - 12.00 Uhr

Letzte Einfahrt 10 Minuten vor Schließung

IMPRESSUM:
Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Pielenhofen-Wolfsegg

Verantwortlich für den amtlichen Teil der VG Pielenhofen-Wolfsegg:

•  Der Gemeinschaftsvorsitzende Rudolf Gruber,

    Judenbergerstraße 4, 93195 Wolfsegg

•  Gemeinde Pielenhofen: 1. Bürgermeister Rudolf Gruber

•  Gemeinde Wolfsegg: 1. Bürgermeister Roland Frank
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 Abfallwirtschaft

• Restmüll:
Gemeinde Pielenhofen:   Gemeinde Wolfsegg:

– Donnerstag, 06.11.2025  – Freitag,  07.11.2025
– Donnerstag, 20.11.2025 – Freitag,  21.11.2025

• Papiertonne:
Gemeinde Pielenhofen:  Gemeinde Wolfsegg: 

– Montag, 03.11.2025 – Mittwoch, 05.11.2025

• Altreifen:
– Dienstag, 25.11.2025

• Umweltmobil:
– Freitag, 07.11.2025 von 15:00 - 17:00 Uhr, Wolfsegg, Wertstoffhof 
– Freitag, 14.11.2025 von 15:00 - 17:00 Uhr, Pielenhofen, Parkplatz Angerstr.

• Entsorgung von Kühl- und Gefrierschränken:
Kühl- und Gefrierschränke werden nach Voranmeldung bei der Firma 
Meindl Entsorgungsservice, Hainsacker, Baierner Höhe 1-4,  93138 Lappers-
dorf von zu Hause abgeholt (0941/83020-0) · www.entsorgungsdaten.de.

Alle anderen elektrischen Haushaltsgeräte werden seit Inkrafttreten des 
Elektronikgerätegesetzes über die E-Schrott-Container auf den Wertstoff-
höfen erfasst.

Informationen aus der VG Pielenhofen-Wolfsegg

  Fundgegenstände 2025
Bei der Verwaltungsgemeinschaft Pielenhofen-Wolfsegg wurden im letzten halben Jahr folgende Fundgegenstände entgegengenommen:

• Sperrmüll:
Wohin mit dem Sperrmüll? 
… wird gebührenfrei zu Hause abgeholt!

Anmeldung bei zuständigem Unternehmen:
Per „Sperrmüll-Meldekarte“ (bei Gemeinde) oder per Internet.

Gemeinde Pielenhofen und Wolfsegg: 

www.entsorgungsdaten.de
Firma Meindl: Tel. (09 41) 83 02 00

… kann gebührenfrei selbst entsorgt werden!

Unter Vorlage eines „Selbstanlieferscheines für Sperrmüll“ (bei Gemeinde, 
Wertstoffhof oder im Internet unter www.Landkreis-Regensburg.de – Rubrik: 
Landratsamt - Bürgerservice – Abfallratgeber) kann bei der Müllumladesta-
tion Haslbach Sperrmüll selbst angeliefert werden. 

Bitte Annahmekriterien beachten!

Öffnungszeiten Müllumladestation Haslbach:

Hofer Str. 30 in Regensburg-Haslbach, Tel. (09 41) 6 73 68

Mo. – Fr.:  08.00 – 12.00 Uhr und 12.45 – 16.00 Uhr
Sa.:  nur nach Feiertagen (Ausnahme: Karsamstag)
  08.00 – 12.00 Uhr

Fundverz.-
Nr.

Fundgegenstände: Funddatum: Fundort: ausgehändigt am/an:

11/2024 Geldbeutel (rosa) 26.06.2024 Dorfplatz Pielenhofen

12/2024 3 schwarze Fahrradschlüssel KW 31 Badesteg Pielenhofen

13/2024 1 Schlüssel mit gelben Anhänger 19.08.2024 Wolfsegg

14/2024 Elektroroller 03.09.2024 Pielenhofen/ Uferbreite

15/2024 Bunte Kinderbrille 16.09.2024 Wald Dettenhofen

16/2024 Brille in schwarzem Etui 30.10.2024 Wolfsegg, Judenberger Straße (Nähe
Schule)

17/2024 Handschuhe mit Skelettaufdruck 01.11.2024 Blumenstr., Wolfsegg

18/2024 Fingerhandschuhe grau 19.11.2024 bei der Schule

1/2025 Autoschlüssel 07.03.2025 Wolfsegg

    2/2025 Autoschlüssel 16.03.2025 Sportplatz Wolfsegg (Schotterweg Wald) 18.03.2025

3/2025 Schlüsselbund mit Anhänger 29.04.2025 Durchgang Klostergarten Pielenhofen

4/2025 Schwarzes Samsung Handy 29.04.2025 Spielplatz Angerstr. Pielenhofen

5/2025 Speicherkarte SanDisk 30.04.2025 Freisitz bei Burgaufgang Wolfsegg

6/2025 iPod Ladecase (ohne Kopfhörer) 05.05.2025 Bushaltestelle Rathaus Wolfsegg

7/2025 Schlüsselmäppchen mit zwei 
Schlüssel

Juli 2025 Parkplatz Bruder-Konrad-Kindergarten
Pielenhofen

8/2025 Schlüsselbund mit 3 kleinen 
Schlüsseln

07.08.2025 Briefkasten Rathaus Wolfsegg

9/2025 Kinder Regenjacke Regatta Juli 2025 Burg Wolfsegg

10/2025 Kinder Benetton Jacke grün August 2025 Pielenhofen/Bürgerbüro

11/2025 Schlüssel mit weißen Anhänger 22.08.2025 Mittelweg, Wolfsegg
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Sie haben nach den Vorschriften des Bundesmeldegesetzes (BMG) die Mög-
lichkeit, Widerspruch gegen einzelne regelmäßig durchzuführende Daten-
übermittlungen der Meldebehörde zu widersprechen. Dieser Widerspruch 
gilt jeweils bis zum Widerruf.

A) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt 
für Wehrpfl icht

 Soweit Sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und das 18. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben, können Sie der Datenübermittlung 
gemäß § 36 Abs. 2 Satz 1 BMG in Verbindung mit § 58 Abs. 1 des Wehr-
pfl ichtgesetzes widersprechen.

B) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-
rechtliche Religionsgesellschaft, der nicht die meldepfl ichtige Person 
angehört, sondern Familienangehörige der meldepfl ichtigen Person 
angehören

 Sie können der Datenübermittlung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BMG in Ver-
bindung mit § 42 Abs. 2 BMG widersprechen.

C) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wähler-
gruppen u.a. bei Wahlen und Abstimmungen

 Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 1 BMG widerspre-
chen.

D) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von 
Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk

 Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG in Verbindung 
mit § 50 Abs. 2 BMG widersprechen.

Verwaltungsgemeinschaft Pielenhofen-Wolfsegg
Einwohnermeldeamt

Öffentliche Bekanntmachung zur Eintragungsmöglichkeit von Übermittlungssperren 
nach dem Bundesmeldegesetz

E) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchver-
lage

 Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG in Verbindung 
mit § 50 Abs. 3 BMG widersprechen.

Die Eintragung dieser Übermittlungssperren können Sie durch persönliches 
Erscheinen unter Vorlage Ihres Ausweisdokumentes oder mit dem dafür 
vorhergesehenen Formular bei der 

Verwaltungsgemeinschaft Pielenhofen-Wolfsegg – Einwohnermeldeamt
Jundenberger Str. 4, 93195 Wolfsegg

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Zusätzlich Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
sowie im 
Bürgerbüro Pielenhofen, Rogeriusstr. 10, 93188 Pielenhofen

Öffnungszeiten:
Dienstag von 15.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch von 07.30 Uhr bis 13.30 Uhr

vornehmen.

Wolfsegg, 26.09.2025

gez.

Sterl, Geschäftsstellenleiter

 Winterdienst

Wer ist zuständig für den Winterdienst? 

Zum Winterdienst auf öffentlichen Straßen sind die Straßenbaulastträger 
verpfl ichtet, 

also die Kommunen, Landkreise und der Staat für ihre Straßen. Allerdings 
gibt es hierzu wichtige und zu beachtende Einschränkungen. Einerseits 
besteht die Pfl icht nur im Rahmen der fi nanziellen und sachlichen Leis-
tungsfähigkeit. Dies bedeutet, dass die Kommune aufgrund der Finanzlage, 
der Personalsituation und der Geräteausstattung nicht in gleicher Qualität 
und zur gleichen Zeit den Winterdienst auf dem kompletten Straßennetz 
gewährleisten kann. Daher sind Straßen mit besonderer Priorität festgelegt, 
auf denen der Winterdienst durchgeführt wird und Straßen mit geringer 
Priorität, auf denen die Durchführung des Winterdienstes nur eingeschränkt 
gewährleistet werden kann. 

Innerhalb der geschlossenen Ortslage besteht eine Streupfl icht auf den 
Fahrbahnen nur an verkehrswichtigen und gefährlichen Stellen. Außerhalb 
der geschlossenen Ortslage besteht eine Streupfl icht grundsätzlich nur für 
besonders gefährliche Fahrbahnstellen. Gefährlich ist eine Straßenstelle, 
wenn infolge Anlage oder Beschaffenheit der Straße auch für den sorgfältigen 
Kraftfahrer nicht ohne weiteres erkennbare Gefahren gegeben sind. 

Darf ich Schnee auf die Straße werfen? 

Immer wieder ist zu beobachten, dass Anlieger den Schnee ihrer Zufahrten 
und Zugänge auf die Straße schmeißen. Mit zunehmendem Frost in der 
Nacht wird dann aus diesem Schneematsch eine feste Masse, welche dann 

am anderen Tag nicht mehr zu räumen ist und teilweise zu Schäden an 
Räumfahrzeugen, aber auch an privaten Pkw führt. Schnee auf die Fahrbahn 
zu werfen ist verboten! Es stellt einen gefährlichen Eingriff in den Straßen-
verkehr dar und kann strafrechtliche Bedeutung erlangen. Auch ihr Nachbar 
hat bestimmt keine Freude, wenn der Schneepfl ug diesen Schnee bei der 
nächsten Grundstückseinfahrt ausleert. 

Warum schiebt der Schneepfl ug den von mir geräumten Gehweg wieder 
zu? 

Der Einsatz von Schneepfl ügen führt häufi g zu einem Ärgernis für Anlieger 
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und Passanten. Die Räumfahrzeuge schieben den Schnee an den Fahrbahn-
rand, wobei es unvermeidlich ist, dass der Schnee auf den Gehwegen und vor 
Grundstücksausfahrten liegen bleibt, die die Anlieger möglicherweise kurz 
zuvor freigeschaufelt haben. Es ist den Fahrern aus zeitlichen und praktischen 
Gründen nicht möglich, bei der Schneeräumung der Fahrbahnen auf Geh-
wege und auf Grundstückszufahrten Rücksicht zu nehmen. Hierzu besteht 
auch keine gesetzliche Verpfl ichtung. Dieser Umstand ist von Anliegern und 
Passanten hinzunehmen. Der Winterdienst räumt die Straße auch für SIE! 

Wohin mit dem Schnee? 

Schnee darf nur so abgelagert werden, dass der Verkehr nicht beeinträchtigt 
wird. Dies gilt sowohl für die Fahrbahnen wie für die Gehwege. Bei großen 
Schneemengen muss gegebenenfalls Schnee z.B. in Vorgärten oder an ande-
ren geeigneten Stellen abgelagert werden. Durch Scheeanhäufungen am 
Fahrbahnrand darf der Fahrbahnquerschnitt nicht wesentlich eingeschränkt 
werden! Auch an Kreuzungen und Einmündungen sollte der Schnee nicht 
aufgetürmt werden, da die Sicht für den Verkehr unnötig eingeschränkt 
wird. Bei Tauwetter müssen die Entwässerungsrinnen und Straßeneinläufe 
freigehalten werden.

Werden Geh- u. Radwege geräumt und gestreut? 

Haus- und Grundbesitzer müssen auf Bürgersteigen und Straßen ihrer 
Räum- und Streupfl icht nachkommen. Die diesbezüglichen Verordnungen 
der Gemeinden Pielenhofen und Wolfsegg besagen folgendes: Bürgersteige, 
bzw. wenn diese fehlen 1 m Straßenrand, sind in der Zeit von 7.00 Uhr bis 
20.00 Uhr (an Sonn- und Feiertagen von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr) von Schnee 
und Eis freizuhalten. Bei Glättegefahr muss darüber hinaus gestreut werden, 
wobei geeignete Mittel zu verwenden sind, nach Möglichkeit Sand oder 
Splitt, jedoch keine ätzenden Stoffe. Schnee- und Eisreste sind so neben der 

Gehbahn zu lagern, dass keine Behinderung eintritt. Bitte werfen Sie den 
Schnee nicht auf die Fahrbahn. Hydranten und Kanaleinlaufschächte müssen 
stets frei sein. 

Worauf muss ich achten, wenn ich im Winter meinen PKW am Straßen-
rand parke? 

Räum- und Streufahrzeuge mit Schneepfl ug benötigen eine Mindestbreite 
der Fahrbahn von über 3,00 m, um sicher durchfahren zu können. Daher 
sollte beim Parken am Straßenrand darauf geachtet werden, dass diese 
Breite eingehalten wird. Viele Anwohnerstraßen verfügen häufi g nur über 
Gesamtbreiten von 3,50 m bis 4,00 m. In solchen Straßen sollte auf das Parken 
im Straßenraum bei winterlichen Bedingungen verzichtet werden, da die 
erforderliche Durchfahrtbreite nicht gegeben ist. Die Fahrer der Schnee-
pfl üge sind angewiesen, keine Risiken einzugehen und Straßen, die mit 
Anliegerfahrzeugen eng zugeparkt sind, nicht zu befahren. Als Folge können 
auch die Fahrzeuge der Müllabfuhr diese Straßen nicht befahren. Auch bei 
der Bereitstellung der Mülltonnen für die regelmäßigen Abfuhren, bitten 
wir Sie darauf zu achten, dass diese nicht hinderlich für den gemeindlichen 
Winterdienst an der Straße aufgestellt werden. 

Split- und Streugutcontainer 

…. werden nicht aufgestellt, damit den Bürgern kostengünstiges Streuma-
terial für ihre privaten Zufahrten und Wege zur Verfügung steht, sondern 
damit sich Autofahrer an gefährlichen Stellen oder Steigungen im Notfall 
bedienen können! 

Dank an alle engagierten Bürger, die nicht nur „ihren Bereich“ räumen, 
sondern unentgeltlich oft auch öffentliche Plätze, Wege und Zugänge von 
der Schneelast befreien!

Kirchliche Nachrichten

Evang.-Luth.Kirchengemeinde Regenstauf, 
Telefon 09402-1334

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Regenstauf, Sprengel 
Lappersdorf

Friedenskirche Lappersdorf: 

Sonntag, 2. November 2025 – 20. Sonntag nach Trinitatis
09.30 Uhr        Gottesdienst 

Sonntag, 9. November 2025 – Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres
09.30 Uhr        Gottesdienst

Samstag, 8. November 2025
17.00 Uhr        Jugendgottesdienst in der Christuskirche Regenstauf

Sonntag, 16. November 2025 – Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres
09.30 Uhr        Gottesdienst 

Mittwoch, 19. November 2025 – Buß- und Bettag
19.00 Uhr        Gottesdienst mit Hl. Abend-
mahl in der Christuskirche Regenstauf

Sonntag, 23. November 2025 – Ewigkeitssonntag
09.30 Uhr         Gottesdienst mit Hl. Abendmahl (mit Traubensaft)

Sonntag, 30. November 2025 – 1. Advent
09.30 Uhr        Gottesdienst mit Kirchenchor

Ökumenische FriedensDekade in Lappersdorf

Vom 9. Bis 19. November 2025 ruft die FriedensDekade dazu auf, gemein-
sam Zeichen zu setzen – für Frieden, Gerechtigkeit und Verständigung. Der 
Ökumenekreis lädt deshalb zu folgenden Friedensgebeten ein – jeweils um 
18.00 Uhr:

Dienstag 11.11.  Pettendorf St. Margaretha
Mittwoch 12.11.  Hainsacker St. Ägidius
Donnerstag 13.11.  Kareth St. Elisabeth
Freitag 14.11.  Lappersdorf Mariä Himmelfahrt
Abschluss der Dekade ist am Montag, 17.11., Lappersdorf Friedenskirche

Kirchenchorproben

dienstags, 11./25.11.2025, jeweils 20.00 Uhr, Ev. Gemeindezentrum LAP; 
nähere Infos bei Frau Kuhrt, Tel 0941/8107420, mobil: 0171/2048725

Spinn- und Strickkreis
dritter Freitag im Monat, 21.11.2025 um 18.30 Uhr, Gemeindezentrum LAP

Die Kirchengemeinde lädt ein zur Familienfreizeit in Rammelsbach
Bereits zum 8. Mal fi ndet vom 7.-9. November 2025 die Familienfreizeit statt.

In diesem Jahr ist wieder das Jugendhaus Rammelsbach in der Nähe von 
Ortenburg unser Ziel. Das Selbstversorgerhaus liegt am Waldrand und bietet 
schöne Räume, eine Lagerfeuerstelle, Sportplatz, Tischtennisplatte und vieles 
mehr. Es ist ein idealer Ausgangs-punkt für Spaziergänge und Abenteuer in 
der Natur. Die Familienfreizeit ist immer ein Vergnügen für Groß und Klein 
und soll eine Auszeit aus dem Alltag ermöglichen, mit Zeit für Entspannung, 
Spiele, Gespräche, Besinnung und Musik.

Herzliche Einladung an Familien mit Kindern in allen Altersgruppen. Das 
Programm wird fl exibel an die Bedürfnisse angepasst.

Bei Interesse oder Fragen und für die Anmeldung wenden Sie sich bitte an das 
Pfarramt Regenstauf oder an Andrea Auerbach (andrea.auerbach@elkb.de).

Die Kosten inkl. Vollpension betragen 70 Euro pro Erwachsenen, 50 Euro fürs 
erste Kind, 30 Euro fürs zweite Kind, alle weiteren Kinder und Kinder unter 5 
Jahren sind frei.
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Informationen aus der Gemeinde Pielenhofen

 Wir gratulieren

Die Gemeinde Pielenhofen gratuliert recht herzlich zum Geburtstag (ab dem 
65. Lebensjahr) im Monat Oktober:

Brigitte Bente 
Sophie Hillebrand 

Die Gemeinde Pielenhofen
lädt ein zur

Bürgerversammlung 2025
Termin:

Freitag, den 21. November 2025
Beginn 19.00 Uhr 

im Klosterstadel, Pielenhofen 

Alle Bürgerinnen und Bürger
sind herzlich dazu eingeladen

Rudolf Gruber
1. Bürgermeister

Kinder- und Freizeitprogramm
der Gemeinde Pielenhofen 

Oktober 2025

Liebe Kinder,  liebe Jugendliche,  liebe Eltern!

Wie versprochen hier ein kleiner Rückblick unserer letzten Aktion: 

Dem Stofftaschen bemalen mit der Künstlerin Olessja Dederer. 

Herzlichen Dank liebe Olessja, dass du den 14 Kindern, die dabei waren wie-
der so viel Spaß bereitet hast! Und die Sonnenblumentaschen sind wirklich 
wunderschön geworden! 

Ganz vielen lieben Dank auch an die Gemeinde, 
die für alle Teilnehmerinnen den Unkostenbeitrag 
übernommen hat!

Alle Infos von mir fi ndet ihr natürlich wie immer auch auf der Homepage der Gemeinde unter:  
www.pielenhofen.de/leben-in-pielenhofen/kinder-und-jugendliche/jugendpfl egerin/. 

Beste Grüße, bis bald, eure Claudia

Claudia Bäumler, 
Diplom-Pädagogin (Univ.)
Tel.: 0170 – 9839064
claudiabaeumler@t-online.de

Wann: Sonntag, 30.11. (1. Advent), 18 – 20 Uhr  
Wo: Schützenheim     

Was: Zusammen mit dem Partnerschafts-
 komitee und dem Schützenverein
 Pielenhofen fi n-
 det ein Spiel- und Schießabend
 statt! Kinder ab 12 Jahren dürfen ab 
 ca 19 Uhr mit dem Luftgewehr 
 schießen, für Jüngere stehen Lichtge-
 wehre zur Verfügung!

 Es werden auch die Kinder und
 Jugendlichen  aus Italien (Cerrione), die
 im Rahmen unserer Städtepartnerschaft 
 zu Gast sind, dabei sein! 

Mitzubringen:  Gern eigene Spiele oder Spielideen

Kursleiter: Johann Bleicher, 1. Schützenmeister von
 der Schützengesellschaft 1907 Pielen-
 hofen e.V. 

Bitte merkt euch für November schon mal folgenden
Termin vor: 

ADVENTSMARKT DER 
GEMEINDE PIELENHOFEN 
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 Veranstaltungskalender Pielenhofen

Alle Einzelheiten und Änderungen der Veranstaltungen können auf der Homepage www.pielenhofen.de unter Veranstaltungskalender-Details abgerufen werden.

Veranstaltungskalender 
Datum WAS WO WER

25.10.2025 Wein-/Käseverkostung Kulturkeller Pielenhofen e.V. Kulturkeller Pielenhofen e.V.

25.10.2025 14:00:00

Ausstellung "TINTIN ET
LES TROIS BANDES"- Bilder und
Skulpturen von Günther Kempf

Galerie
Carola Insinger Distelhausen Galerie Carola Insinger

26.10.2025 10:00:00 Seniorenfrühschoppen
Feuerwehrhaus Pielenhofen
- Schulungsraum

Freiwillige Feuerwehr
Pielenhofen

26.10.2025 14:00:00

Ausstellung "TINTIN ET
LES TROIS BANDES"- Bilder und
Skulpturen von Günther Kempf

Galerie
Carola Insinger Distelhausen Galerie Carola Insinger

29.10.2025 17:00:00 Hobby Horsing Turnhalle - Schulstr. 7 Reitsportclub Zieglhof e.V.

30.10.2025 12:00:00 Offener Mittagstisch Klosterwirtschaft Pielenhofen
Nachbarschaftshilfeverein
Pielenhofen

03.11.2025 19:00:00 Stammtisch Kulturkeller e.V. Kulturkeller Pielenhofen e.V. Kulturkeller Pielenhofen e.V.
04.11.2025 14:00:00 Treffen der Silberpfeile Bruder-Konrad-Haus Silberpfeile Pielenhofen
05.11.2025 17:00:00 Hobby Horsing Turnhalle - Schulstr. 7 Reitsportclub Zieglhof e.V.
08.11.2025 Ski+Fun, Ski-Opening Klosterstadel Pielenhofen SC Ski & Fun
12.11.2025 17:00:00 Hobby Horsing Turnhalle - Schulstr. 7 Reitsportclub Zieglhof e.V.
14.11.2025 00:00:00 Gin-Tasting Kulturkeller Pielenhofen e.V. Kulturkeller Pielenhofen e.V.

18.11.2025 14:00:00 Spielenachmittag Klosterstadel
Nachbarschaftshilfeverein
Pielenhofen

19.11.2025 17:00:00 Hobby Horsing Turnhalle - Schulstr. 7 Reitsportclub Zieglhof e.V.
26.11.2025 17:00:00 Hobby Horsing Turnhalle - Schulstr. 7 Reitsportclub Zieglhof e.V.

27.11.2025 12:00:00 Offener Mittagstisch Klosterwirtschaft Pielenhofen
Nachbarschaftshilfeverein
Pielenhofen

30.11.2025 10:00:00 Seniorenfrühschoppen
Feuerwehrhaus Pielenhofen
- Schulungsraum

Freiwillige Feuerwehr
Pielenhofen

30.11.2025 15:00:00 Adventsmarkt Dorfplatz Pielenhofen
ARGE Gemeinde
Pielenhofen/Vereine

Alle Einzelheiten und Änderungen der Veranstaltungen können auf der Homepage www.pielenhofen.de unter
Veranstaltungskalender-Details abgerufen werden

Informationen aus der Gemeinde Wolfsegg

 Niederschrift über die öffentliche Sitzung des 
Bauausschusses Wolfsegg vom 09.10.2025

TOP  1
Bauanträge

TOP  2
Bauantrag wegen Nutzungsänderung eines Einfamilienhauses in ein 
Zweifamilienhaus mit Anbau sowie Nutzungsänderung der Garage in eine 
Einliegerwohnung in Wolfsegg, Regensburger Str., Fl. Nr. 49 Gemarkung 
Wolfsegg

Das Bauvorhaben befi ndet sich im baurechtlichen Innenbereich nach § 34 
BauGB. Die Erschließung hinsichtlich der Abwasserbeseitigung ist gesichert 
bzw. bereits erschlossen. Die Wasserversorgung ist gemäß Stellungnahme 
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Gruppe Naab-Donau-Regen 
vom 08.10.2025 gesichert bzw. bereits erschlossen. 

Die Nachbarunterschriften sind nicht vollständig. Die erforderlichen Stell-
plätze gemäß der Garagen- und Stellplatzverordnung (Landesrecht) sind 
vollständig nachgewiesen. 

Beschluss: 

Der Bauausschuss der Gemeinde Wolfsegg erteilt dem Bauantrag wegen 
Nutzungsänderung eines Einfamilienhauses in ein Zweifamilienhaus mit 
Anbau sowie Nutzungsänderung der Garage in eine Einliegerwohnung in 

Wolfsegg, Regensburger Str., Fl. Nr. 49 Gemarkung Wolfsegg, das gemeindliche 
Einvernehmen.

einstimmig beschlossen Ja 7  Nein 0  

TOP  3
Informationen des Bürgermeisters

keine

 Niederschrift über die öffentliche Sitzung des 
Gemeinderates Wolfsegg vom 09.10.2025

TOP  1
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung

TOP ö1
In der nichtöffentlichen Sitzung vom 04.09.2025 

wurden folgende Beschlüsse gefasst:

TOP 2 Kommunale Wärmeplanung in der Gemeinde Wolfsegg
hier: Auftragsvergabe im Konvoi-Verfahren

Beschluss:

Der Gemeinderat Wolfsegg beschließt, den Auftrag zur Erstellung der Kom-
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munalen Wärmeplanung für die Gemeinde Wolfsegg an den wirtschaftlichs-
ten Bieter, die Energieagentur Regensburg e.V. zu vergeben. Ein Planungskon-
voi mit der Gemeinde Pielenhofen wird gebildet.

mehrheitlich beschlossen	 Ja 6  Nein 5  

TOP 3 Erweiterung der Grundschule Wolfsegg
hier: Vergabe Nachtragsangebot Statiker für Bohrpfahlarbeiten / Baugru-
benumschließung (BA 1)

Beschluss:

Der Gemeinderat Wolfsegg stimmt dem 1. Nachtrag der Fa. Mickan Gene-
ralbaugesellschaft mbH & Co.KG, Amberg für die Statik der Bohrpfähle zu. 

mehrheitlich beschlossen	 Ja 6  Nein 5  

TOP  2
Kommunalwahl 2026
Berufung eines Wahlleiters und eines Stellvertreters für die Gemeindewah-
len gemäß Art. 5 Abs. 1 GLKrWG

Gemäß Art. 5 Abs. 1 GLKrWG beruft der Gemeinderat die erste Bürgermeis-
terin oder den ersten Bürgermeister, eine der weiteren Bürgermeisterinnen 
oder einen der weiteren Bürgermeister, eine der weiteren stellvertretenden 
Personen, ein sonstiges Gemeinderatsmitglied oder eine Person aus dem 
Kreis der Bediensteten der Gemeinde oder der Verwaltungsgemeinschaft 
oder aus dem Kreis der in der Gemeinde Wahlberechtigten zur Wahlleiterin 
oder zum Wahlleiter für die Gemeindewahlen. Außerdem wird aus diesem 
Personenkreis zugleich eine stellvertretende Person berufen.

Zur Wahlleiterin oder zum Wahlleiter für die Gemeindewahlen oder zu deren 
Stellvertretung kann nicht berufen werden, wer bei der Wahl zur ersten 
Bürgermeisterin oder zum ersten Bürgermeister oder zum Gemeinderat 
mit seinem Einverständnis als sich bewerbende Person aufgestellt worden 
ist, für diese Wahlen eine Aufstellungsversammlung geleitet hat oder bei 
diesen Wahlen beauftragte Person für den Wahlvorschlag oder deren Stell-
vertretung ist.

Beschluss:

Der Gemeinderat Wolfsegg beruft Frau Susanna Hochholzer zur Wahlleiterin 
für die Gemeindewahlen und Herrn Peter Sterl als Stellvertreter. 

einstimmig beschlossen	 Ja 12  Nein 0  

TOP  3
Haushaltsausführung; Zwischenbericht zum Stand der Haushaltsführung 
2025

Die Haushaltsüberwachungsliste vom 06.10.2025 ergibt folgende über- und 
außerplanmäßigen Ausgaben: 

Zur Wahlleiterin oder zum Wahlleiter  für die Gemeindewahlen oder zu deren Stellvertretung
kann nicht berufen werden, wer bei der Wahl zur ersten Bürgermeisterin oder zum ersten Bür-
germeister oder zum Gemeinderat mit seinem Einverständnis als sich bewerbende Person auf-
gestellt worden ist, für diese Wahlen eine Aufstellungsversammlung geleitet hat oder bei diesen
Wahlen beauftragte Person für den Wahlvorschlag oder deren Stellvertretung ist.

Beschluss:
Der Gemeinderat Wolfsegg beruft Frau Susanna Hochholzer zur Wahlleiterin für die Gemeinde-
wahlen und Herrn Peter Sterl als Stellvertreter. 

einstimmig beschlossen Ja 12  Nein 0  

TOP  3
Haushaltsausführung; Zwischenbericht zum Stand der Haus-
haltsführung 2025

Die Haushaltsüberwachungsliste vom 06.10.2025 ergibt folgende über- und außerplanmäßigen
Ausgaben: 

Haushaltsstel-
le 

Bezeichnung Bemerkung 

0.2110.71300 Umlage an Schulverband Wolfsegg 

11.965,01 € überplanmäßige Aus-
gaben; Schulverbandshaushalt 
wurde erst nach gemeindlichen 
Haushalt aufgestellt 

0.6300.51001 Winterdienst Gemeindestraßen 

5.554,38 € überplanmäßige Ausga-
ben durch den Kauf des gebrauch-
ten Streuautomaten (GR-Be-
schluss vom 10.07.25)

0.6300.55000 Reparaturen Bauhof-Fahrzeuge 

3.275,99 € überplanmäßige Ausga-
ben davon 1.192,40 € Schadenfall 
und mit 1.042,40 € Versicherungs-
einnahme auf 0.63.15 ausgegli-
chen 

1.4640.93200 Erwerb Haus für Kinder 

22.087,50 € überplanmäßige Aus-
gaben für Vermessung, notarielle 
Beurkundung und Grunderwerbs-
steuer welche im Haushalt nicht 
eingeplant wurden 

1.4640.94000 Erweiterung Haus für Kinder 
2.527,02 € außerplanmäßige Aus-
gaben für die Schlussrechnung des
Architekturbüros

Außerdem bestehen  weitere  kleinere  Haushaltsüberschreitungen  bei  welchen  die  Entschei-
dungsbefugnis gemäß der Geschäftsordnung dem ersten Bürgermeister obliegt, da diese im
Einzelfall außerplanmäßig nicht höher als 1.500 Euro oder überplanmäßig nicht höher als 3.000
Euro sind. 

Der Haushaltsausgleich ist durch die genannten Überschreitungen nicht gefährdet. 

Beschluss:
Der Gemeinderat genehmigt die bisher entstandenen außer- und überplanmäßigen Ausgaben
des Haushaltsjahres 2025. 

einstimmig beschlossen Ja 12  Nein 0  

Sitzung des Gemeinderates Wolfsegg vom Fehler: Verweis 
nicht gefunden

Seite 2

Zur Wahlleiterin oder zum Wahlleiter  für die Gemeindewahlen oder zu deren Stellvertretung
kann nicht berufen werden, wer bei der Wahl zur ersten Bürgermeisterin oder zum ersten Bür-
germeister oder zum Gemeinderat mit seinem Einverständnis als sich bewerbende Person auf-
gestellt worden ist, für diese Wahlen eine Aufstellungsversammlung geleitet hat oder bei diesen
Wahlen beauftragte Person für den Wahlvorschlag oder deren Stellvertretung ist.

Beschluss:
Der Gemeinderat Wolfsegg beruft Frau Susanna Hochholzer zur Wahlleiterin für die Gemeinde-
wahlen und Herrn Peter Sterl als Stellvertreter. 

einstimmig beschlossen Ja 12  Nein 0  

TOP  3
Haushaltsausführung; Zwischenbericht zum Stand der Haus-
haltsführung 2025

Die Haushaltsüberwachungsliste vom 06.10.2025 ergibt folgende über- und außerplanmäßigen
Ausgaben: 

Haushaltsstel-
le 

Bezeichnung Bemerkung 

0.2110.71300 Umlage an Schulverband Wolfsegg 

11.965,01 € überplanmäßige Aus-
gaben; Schulverbandshaushalt 
wurde erst nach gemeindlichen 
Haushalt aufgestellt 

0.6300.51001 Winterdienst Gemeindestraßen 

5.554,38 € überplanmäßige Ausga-
ben durch den Kauf des gebrauch-
ten Streuautomaten (GR-Be-
schluss vom 10.07.25)

0.6300.55000 Reparaturen Bauhof-Fahrzeuge 

3.275,99 € überplanmäßige Ausga-
ben davon 1.192,40 € Schadenfall 
und mit 1.042,40 € Versicherungs-
einnahme auf 0.63.15 ausgegli-
chen 

1.4640.93200 Erwerb Haus für Kinder 

22.087,50 € überplanmäßige Aus-
gaben für Vermessung, notarielle 
Beurkundung und Grunderwerbs-
steuer welche im Haushalt nicht 
eingeplant wurden 

1.4640.94000 Erweiterung Haus für Kinder 
2.527,02 € außerplanmäßige Aus-
gaben für die Schlussrechnung des
Architekturbüros

Außerdem bestehen  weitere  kleinere  Haushaltsüberschreitungen  bei  welchen  die  Entschei-
dungsbefugnis gemäß der Geschäftsordnung dem ersten Bürgermeister obliegt, da diese im
Einzelfall außerplanmäßig nicht höher als 1.500 Euro oder überplanmäßig nicht höher als 3.000
Euro sind. 

Der Haushaltsausgleich ist durch die genannten Überschreitungen nicht gefährdet. 

Beschluss:
Der Gemeinderat genehmigt die bisher entstandenen außer- und überplanmäßigen Ausgaben
des Haushaltsjahres 2025. 

einstimmig beschlossen Ja 12  Nein 0  

Sitzung des Gemeinderates Wolfsegg vom Fehler: Verweis 
nicht gefunden

Seite 2

Außerdem bestehen weitere kleinere Haushaltsüberschreitungen bei wel-
chen die Entscheidungsbefugnis gemäß der Geschäftsordnung dem ersten 
Bürgermeister obliegt, da diese im Einzelfall außerplanmäßig nicht höher als 
1.500 Euro oder überplanmäßig nicht höher als 3.000 Euro sind. 

Der Haushaltsausgleich ist durch die genannten Überschreitungen nicht 
gefährdet. 

Beschluss:

Der Gemeinderat genehmigt die bisher entstandenen außer- und überplan-
mäßigen Ausgaben des Haushaltsjahres 2025. 

einstimmig beschlossen	 Ja 12  Nein 0  

TOP  4
Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe für das Haupthebewerk 
im Klärwerk Regensburg

Der TOP wurde abgesetzt da nicht notwendig. 

TOP  5
Antrag eines Vereins auf Auflösung des ARGE-Bankkontos

Bürgermeister Frank sprach bei der letzten ARGE-Sitzung an, dass auf dem 
Bankkonto der ARGE ca. 30.000 Euro bestehen und das Konto aufgelöst bzw. 
das Geld verwendet werden muss. 

Am 26.09.25 erreichte den Vorsitzenden Frank dann eine E-Mail von einem 
angehörigen ARGE-Verein mit der Bitte um Auflösung des Bankkontos mit 
gleichmäßiger Verteilung auf alle ARGE-Vereine. Es wurde intern in diesem 
Verein ein Beschluss gefasst welcher der Auflösung des Kontos zustimmt 
und es wird gefordert dass jeder der Vereine dies bis zur nächsten Vorstän-
desitzung am 16.10.25 ebenfalls umsetzt damit bei dieser Sitzung ein finaler 
Beschluss zur Auflösung des Kontos gefasst werden kann. Es soll dabei alles 
schriftlich dokumentiert und eine Unterschriftenliste angefertigt werden. 
Jeder Verein soll danach, egal ob er an der Sitzung anwesend war oder nicht, 
einen Abdruck des Beschlusses erhalten. 

Von der Verwaltung wird vorgeschlagen das Bankkonto erst aufzulösen wenn 
die Unterschriften aller Vorstände der ARGE-Vereine vorliegen. 

Die Auflösung des Bankkontos war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 
noch nicht im Gespräch weshalb sich mit der Auszahlung des Betrages in 
Höhe von 29.711,88 Euro (Stand 08.10.25) dementsprechend überplanmä-
ßige Ausgaben in ähnlicher Höhe ergeben. Da bei Eröffnung des Bankkontos 
keine Sonderrücklage für die ARGE gebildet wurde, ist der Betrag aus der 
allgemeinen Rücklage zu entnehmen.   

Im Gemeinderat wurde über die Notwendigkeit und Art der Ausschüttung 
diskutiert. Die Entstehung der Einnahmen auf dem Konto der ARGE wurde 
erörtert. Der größte Teil wurde durch das Mittelalterfest 2014 erwirtschaftet. 
Die ARGE bestand zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht aus den gleichen 
Mitgliedern, wie über die Jahre hinweg danach. Durch die gemeinsame 
Organisation des Wolfsegger Weihnachtsmarktes, bei dem mehrere Akteure 
und Vereine unterschiedlich mitgewirkt haben, flossen ab 2017 die Erlöse 
des Weihnachtsmarktes über die Gemeindeverwaltung weiter auf das ARGE 
Konto. Da die ARGE kein organisierter Verein ist, deren Mitgliedschaften nicht 
festgehalten oder dokumentiert ist, wird vorgeschlagen das Geld an die beim 
Mittelalterfest mitwirkenden Vereine/Akteure in gleichen Anteilen auszu-
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schütten. Mitte Oktober steht ein ARGE Termin an. Hier wird das Vorhaben der 
Gemeinde das Konto aufzulösen angebracht und sich nach Vorstellungen/
Einverständnis über die Vorgehensweise erkundigt. Ein Gemeinderatsmit-
glied brachte an, dass für Ersatzanschaffungen für den Weihnachtsmarkt Geld 
zurückbehalten werden sollte. 

Beschluss:

Der Gemeinderat stimmt der Auszahlung des Guthabens des ARGE-Bank-
kontos zu und genehmigt die im damit Zusammenhang entstehenden 
überplanmäßigen Ausgaben. Im Haushaltsplan soll für die Instandhaltung 
der vorhandenen Infrastruktur ein Ansatz gebildet werden. 

einstimmig beschlossen Ja 12  Nein 0  

TOP  6
Erneuerung Beleuchtung Schulturnhalle

Die Beleuchtung der Schulturnhalle ist noch in herkömmlicher Technik mit 
Leuchtstoffröhren ausgeführt. Zunehmend fallen die Leuchtstoffröhren nun 
aus und es sind auch keine Ersatzröhren mehr vorrätig. In der Gemeinderats-
sitzung am 08.05.2025 wurde unter TOP 7 in der öffentlichen Sitzung der 
Sachverhalt bereits beraten. 

Damals lagen drei Angebote lagen vor. 

Das Angebot von der Fa. Scheid Elektrotechnik aus Wolfsegg vom 08.10.2025 
liegt vor. Diese Leuchten sind ohne Vorschaltgerät und deshalb nicht so 
anfällig. Umrüstung auf Regie.

LED-Leuchten 1.686,67 Euro brutto
Montage nach tats. Aufwand (    60,00 Euro brutto)
     (geschätzt ca. 30 Stunden) 2.142,00 Euro brutto
Gerüstpauschale    154,70 Euro brutto

Gesamt 3.983,37 Euro brutto

Zusätzliche Kosten für den Auf- und Abbau des Gerüsts ca 2 Stunden auf Regie

Das Angebot ist vorbehaltlich einer Prüfung, ob ein Leuchtmitteltausch sinn-
voll ist oder ob man gleich die gesamte Leuchte tauscht. Sie würden für die 
Arbeiten eine Lampe versuchen ob der LED Tausch funktioniert. Auch dann 
kann festgestellt werden, ob eine Neumontage aufgrund der abgehängten 
Decke möglich ist.

Eine Probemontage in den den Fluren wurde nach der Gemeinderatssitzung 
vom 08.05.2025 in Auftrag gegeben. Da es sich in der Turnhalle um andere 
Leuchten handelt, wäre hier ebenfalls eine Probemontage erforderlich. Die 
Gerüstkosten steigen durch die längere Standzeit und zudem ist die Turnhalle 
für diese Zeiten sowohl für den Schul- als auch Vereinsbetrieb zu sperren.

Die Probemontage ist nicht zielführend. Die Leuchten im Flur für die vorge-
sehene Probemontage – ohne Gerüst – ist nicht aussagekräftig und deshalb 
nicht übertragbar auf die Leuchten in der Turnhalle, da dies andere Leuchten-
Typen sind. 

In der Zwischenzeit hat durch die Verwaltung noch ein Vor Ort Termin mit 
einem Fachplaner stattgefunden. Hier wurde bestätigt, dass die vorhande-
nen Leuchten umgerüstet werden können ohne die komplette Lampe zu 
tauschen.

Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik 
im Turnhallenbereich inkl. Umkleide- und Sanitärräume zum Angebotspreis 
der Fa. Scheid Elektrotechnik, Wolfsegg mit Montage zum Angebotspreis vom 
08.10.2025 in Höhe von brutto 3.983,37 Euro zzgl. der Auf- und Abbaukosten 
des Gerüsts auf Regie.

einstimmig beschlossen Ja 12  Nein 0  

TOP  7
Bauleitplanung des Marktes Regenstauf; Aufstellung eines Bebauungs-
planes mit integriertem Grünordnungsplan „Sondergebiet PV-Freifl ä-
chenanlage Diesenbach Sommershof“ mit 19. Änderung des Flächennut-
zungsplanes

Die Gemeinde Wolfsegg wurde im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB um Stellung-
nahme zu im Betreff genannten Bauleitplanverfahren gebeten. Nach Durch-
sicht der Unterlagen durch die Verwaltung, werden Belange der Gemeinde 
Wolfsegg durch die Bauleitplanung nicht berührt.

Beschluss:

Der Gemeinderat Wolfsegg erhebt gegen die Bauleitplanung des Marktes 
Regenstauf zur Aufstellung des Bebauungsplanes mit integriertem Grünord-
nungsplan „Sondergebiet PV-Freifl ächenanlage Diesenbach Sommershof“ 
mit 19. Änderung des Flächennutzungsplanes im Rahmen der Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 
keine Einwände, da Belange der Gemeinde Wolfsegg nicht betroffen sind. 

einstimmig beschlossen Ja 12  Nein 0  

TOP  8
Informationen des Bürgermeisters

Bürgermeister Roland Frank informiert, dass die diesjährige Bürgerver-
sammlung am 19.11.2025 um 19.00 Uhr im Gasthaus Kumpfmüller Wolfsegg 
stattfi ndet.

Zum Jahresbeginn wurde bereits in einer Gemeinderatssitzung durch ein 
Gemeinderatsmitglied die Feuerwerkproblematik an Silvester rund um die 
Burg angesprochen. Hier wurden verschiedene Möglichkeiten diskutiert, wie 
man dies eventuell einschränken oder durch die Durchführung eines zentral 
organisierten Feuerwerks regeln könnte. Der Gemeinderat erörtert gemein-
sam, ein zentrales Feuerwerk nicht unterstützen und organisieren zu wollen 
und einigte sich auf einen Hinweis vor Silvester im Bürgerblatt. 

TOP  9
Anfragen und Bekanntgaben

keine

Die Gemeinde Wolfsegg
lädt ein zur

Bürgerversammlung 2025
Termin:

Mittwoch, den 19. November 2025
Beginn 19.00 Uhr 

im Gasthaus Kumpfmüller, Wolfsegg 

Alle Bürgerinnen und Bürger
sind herzlich dazu eingeladen

Roland Frank
1. Bürgermeister
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Alle Einzelheiten und Änderungen der Veranstaltungen können auf der Homepage www.wolfsegg.de unter Veranstaltungskalender-Details abgerufen werden.

 Veranstaltungskalender Wolfsegg
Veranstaltungskalender 

Datum WAS WO WER
25.10.2025 11:00:00 Kürbiskopf Wettbewerb OGV-Häuschen (Maisthal) OGV-Wolfsegg
25.10.2025 14:00:00 Kürbiskopfschnitzen OGV-Häuschen (Maisthal) OGV-Wolfsegg

08.11.2025 19:00:00
Jahreshauptversammlung
Stettner Watterfreind e.V. Taverne Pirgos Wolfsegg Stettner Watterfreind

09.11.2025 13:00:00 Kinderkino Pfarrheim Wolfsegg
Kolpingsfamilie Wolfsegg
und Ministranten

21.11.2025 19:30:00
Jahresabschlussfeier
Obst- und Gartenbauverein Berggasthof Kumpfmüller OGV-Wolfsegg

23.11.2025 14:00:00
Adventsbasar des
Kath. Frauenbundes Pfarrheim Wolfsegg Kath. Frauenbund Wolfsegg

26.11.2025 19:00:00
Adventsfeier des
Kath. Frauenbundes Pfarrheim Wolfsegg Kath. Frauenbund Wolfsegg

29.11.2025 19:00:00
Weihnachtsfeier
der FF Wolfsegg Feuerwehrgelände Wolfsegg

Freiwillige Feuerwehr
Wolfsegg

29.11.2025 19:00:00 Weihnachtsfeier Schützen Berggasthof Kumpfmüller Burgschützen Wolfsegg
29.11.2025 19:00:00 Kolpinggedenktag Kolpingsfamilie Wolfsegg Kolpingsfamilie Wolfsegg

30.11.2025 15:00:00 Weihnachtsfeier der Senioren Gasthof Kumpfmüller
Die Seniorenbeauftragte
der Gemeinde Wolfsegg

Alle Einzelheiten und Änderungen der Veranstaltungen können auf der Homepage www.wolfsegg.de unter
Veranstaltungskalender-Details abgerufen werden. 

Schulen

 Die Studienrätin im Grundschuldienst Andrea 
Vanino hatte einen runden Geburtstag und 
wurde von der ganzen Schulfamilie gefeiert 

In den Sommerferien feierte Andrea Vanino einen ganz besonderen Geburts-
tag. Man ließ es sich natürlich nicht nehmen, diesen runden Geburtstag nach 
dem Schulstart im September gemeinsam nachzufeiern und Frau Vanino 
hochleben zu lassen. Nahezu die ganze Schulfamilie der GS Wolfsegg hatte 
sich versammelt. 

Zunächst ließ man sie wissen, dass es schön ist, sie in unserer Mitte zu haben. 
„Wie schön, dass du geboren bist“ ertönte lautstark durch die Turnhalle. 

In der Geburtstagsrede beschrieb Rektorin Monika Lohr dann Frau Vaninos 
berufl ichen Werdegang. Zunächst wurde sie zur Bibliothekarin ausgebildet. 
Dann studierte sie Lehramt an Grundschulen, war an der Montessori-Schule 
tätig und arbeitet dann als Grundschul-Lehrerin - nun schon lange Zeit an 
der „Flexiblen Grundschule Wolfsegg“. 

Passend dazu sangen und tanzten unsere Bärenkinder den sog. FleGs-Song. 

Eine humorvolle Werbeannonce für den Lehrberuf zeigte im Anschluss daran 

Fast die komplette Schulfamilie versammelte sich in der Turnhalle und ließ Frau Andrea Vanino hochleben.
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auf, was von Lehrern u. a. im Beruf erwartet wird, was geboten wird und was 
man zur Umsetzung „nur“ braucht. 

Unter anderem wurde das Durchsetzungsvermögen und auch die Weisheit 
von Frau Mahlzahn, dem Drachen aus dem bekannten Kinderbuch von „Jim 
Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ angesprochen. So wurde Frau Vanino 
als Drachenfrau, die der Schulfamilie zeigt, wie man mit Feuer, Weisheit und 
einem goldenen Herzen durchs Lehrerleben geht, gefeiert.

Für eine ausgebildete Englischlehrerin durfte natürlich auch ein englisches 
Lied bei der Feier nicht fehlen. Frau Broger dichtete extra dafür den bekannten 
Song „Row, row, row your boat“ für Frau Vanino um und studierte es mit den 
Kindern ein, sodass alle Dritt- und Viertklässler es dann für die Jubilarin zum 
Besten geben konnten. 

Natürlich ließen es sich die Schulkinder, das Kollegium und auch die OGTS 
sowie der Elternbeirat nicht nehmen, ihre Glückwünsche zu überbringen. 

Im Nachgang beschenkte das Geburtstagskind die Schulkinder mit einem 
Korb voller Süßigkeiten. 

Damit ging für alle ein wunderschöner Feier-Vormittag zu Ende. 

Liebe Andrea, HAPPY BIRTHDAY zum 60. Geburtstag und auf viele wei-
tere Jahre voller Weisheit und Lachen! Das wünscht dir die Schulfamilie 
Wolfsegg von ganzem Herzen.

Zum Schluß wird der Geburtstag umgedreht: Frau Vanino beschenkte die Kinder mit einem 
Korb voll Süßigkeiten.

 Gesunde Ernährung ist uns an der GS Wolfsegg 
wichtig

Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung sind aber auch den Organisatoren 
der Bio-Brotbox-Initiative besonders wichtig. Der Verein Buenavita e.V. setzt 
sich für ökologischen Landbau und bewusste Lebensführung ein. 

Wie bereits seit mehreren Jahren sind auch dieses Jahr unsere Erstklässler zu 
Beginn des Schuljahres wieder mit einer Biobrotbox sowie eine Edelstahl-
Trinkfl asche der REWAG beschenkt worden.

Die Boxen waren gefüllt mit leckeren Bio-Lebensmitteln wie Teebeutel, Müsli 
und Brotaufstrich. Außerdem gab es eine Karotte und ein Scheibe Vollkorn-
brot für das gesunde Frühstück.

Die Boxen selber entsprechen besonders hohen Qualitätsanforderungen, 
sind lebensmittelsicher und in Deutschland hergestellt. Sie sind im Sinne des 
Mehrwegprinzips nachhaltig über viele Jahre wiederverwendbar. 

Laut der Organisatoren soll jedes Kind täglich ein Frühstück bekommen. 
Dieses Frühstück soll gesund sein und den Kindern sollen die Wertigkeit und 
der Ursprung von Lebensmitteln nahegebracht werden. Dadurch sollen die 
Kinder den Wert einer gesunden Ernährung schätzen lernen. 

Die Kinder freuten sich über die Brotboxen und die Edelstahl-Trinkfl aschen.

Wir hoffen, mit dieser Aktion zur Gesundheit unserer Schulkinder beizutragen 
und unsere Schulkinder für die Zukunft nachhaltig fi t zu machen. 

Claudia Lauer, Lin

 Skipping Hearts – 
ein Herzprojekt mit Schwung

Nach einem Jahr Pause vom Projekt „Skipping Hearts“, hieß es am Freitag, den 
26.09.2025 in der Turnhalle der Grundschule Wolfsegg endlich wieder: Seile 
schwingen - Füße fl iegen lassen - Herz in Schwung bringen!

Doch bevor die Übungszeit mit den Seilen startete, gab es eine kleine Ein-
führung: warum macht die Deutsche Herzstiftung dieses Projekt überhaupt 
und wofür soll das denn gut sein? Die Lösung war ganz schnell erklärt: Wer 
bereits von Kind an einen gesunden Lebensstil (Bewegung und gesunde 
Ernährung) pfl egt, verringert das Risiko im Alter am Herzen zu erkranken.  
Mit „Skipping Hearts“ soll dem frühzeitig entgegengewirkt werden - und das 
mit Spaß Bewegung und einem Training, das sich langfristig aufbauen lässt.

Ausgestattet mit Springseilen sprangen die Kinder zunächst einzeln und 
zu zweit. Später probierten sie Tricks an verschiedenen Stationen aus. Am 
Ende bekam jedes Kind ein Schülertrainingsheft mit nach Hause, worin es Nach einer Einführung ins Projekt konnten die Kinder die einzelnen Geräte ausprobieren.
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den Skipping Hearts Pass fi nden kann. Dieser bietet Kindern die Möglichkeit, 
Abzeichen in verschiedenen Schwierigkeitsstufen zu absolvieren. Im Pass 
können die Kinder ihre Sprünge notieren, Fortschritte festhalten und sich 
immer wieder neue Ziele setzen - so bleibt das Herz auch nach dem Projekt-
tag in Bewegung.

Erklärvideos für die Sprünge im Skipping Hearts Pass können jederzeit unter 
folgendem Link aufgerufen werden: https://www.skippinghearts.de/pass-
erklaervideos

Krönender Abschluss war eine Vorführung für die Mitschüler der dritten Jahr-
gangsstufe, die mit Begeisterung zuschauten und staunten, was die Viertis so 
alles in dieser kurzen Zeit eingeübt und gelernt hatten.

Wer noch mehr Informationen rund ums Thema Herz möchte, kann gerne 
unter dem Link http://www.herzstiftung.de/Newsletter/ den kostenfreien 
Newsletter der Deutschen Herzstiftung abonnieren. 

Barbara Broger, Lin, Sportbeauftragte der GS Wolfsegg

Ausgestattet mit Springseilen konnten die Kinder die einzelnen Sprünge ausprobieren.

Sonstiges

 LEADER-Förderung für „Theo – ErlebnisRaum 
mit Tieren“ bewilligt

Tiere helfen heilen! Da sind sich die Gründer und Vorstände des Verein 
für körperlich und mehrfachbehinderte Menschen (vkm) Regensburg 
ganz sicher. Um tiergestützte Therapie zu erschwinglichen Preisen für 
Menschen mit und ohne Behinderung im Landkreis Regensburg und 
darüber hinaus möglich zu machen, entstand die Idee zu Theo – einem 
Zentrum für tiergestützte Therapien und inklusive Maßnahmen. Ergänzt 
wird das Therapiezentrum für therapeutisches Reiten in Winkeläcker, 
Gemeinde Zeitlarn, mit vielfältigen inklusiven und kostenlosen Freizeit- 
und Naherholungsmöglichkeiten sowie Kleintiergehegen und -stallun-
gen, die Begegnungen mit Tieren auch außerhalb der Therapiestunden 
erlauben. Dieses Projekt „Theo – Erlebnisraum mit Tieren“ erhält über 
das EU Förderprogramm LEADER einen Zuschuss in Höhe von 222.124 
Euro. Landrätin Tanja Schweiger und die LEADER Managerin des Land-
kreises Regensburg, Lucia Gareis, überreichten am Donnerstag, 09. 
Oktober 2025, Vertretern des vkm den Förderbescheid. 

„Theo ist mehr als ein Therapiezentrum – es ist ein Ort der Begegnung und 
des Verständnisses. Hier zeigt sich, was unseren Landkreis stark macht: dass 
wir füreinander da sind und Vielfalt als Bereicherung sehen“, so Landrätin 
Tanja Schweiger, erste Vorsitzende der Lokalen Aktionsgruppe im Landkreis 
Regensburg.

Inklusive und barrierefreie Freizeit- und Naherholungsangebote sind für den 
Landkreis Regensburg besonders wertvoll, daher hat die LAG Regionalent-
wicklung Landkreis Regensburg e.V. für das Anlegen des Außenbereichs, den 
Theo –ErlebnisRaum, einen LEADER Zuschuss von 222.124 Euro (entspricht 

Übergabe des LEADER-Förderbescheids für „Theo – ErlebnisRaum mit Tieren“: (v.li.): Anika 
Baumeister, Therapeutische Leitung Theo; Lucia Gareis, LEADER-Managerin Landkreis 
Regensburg; Engelbert Weiß, Medienbeauftragter vkm e.V.; Dr. Rudolf Ebneth, stellvertre-
tender Vorsitzender der Lokalen Aktionsgruppe, Hans-Michael Pilz, LEADER-Koordinator 
der Oberpfalz; Christa Weiß, Vorsitzende vkm e.V.; Landrätin Tanja Schweiger; Thomas 
März-Kronfeld, Projektleiter Theo; Armin Wolf, Maximilian Köckritz, stellvertretender Abtei-
lungsleiter Regionalentwicklung und Wirtschaft.                                                       Foto: Lisa Meyer

50 Prozent der Netto-Kosten) beschlossen und das Projekt damit zur Antrag-
stellung freigegeben. Das AELF Tirschenreuth-Weiden hat den Förderantrag 
nun in voller Höhe bewilligt und damit den Startschuss für die Gestaltung 
des Kleintier- und Freizeitareals gegeben. Der Spatenstich für den Bau der 
Reithalle und der Pferdestallungen ist bereits im Mai dieses Jahres erfolgt. 

Ein Weg der Sinne, auf dem verschiedene Abschnitte dazu einladen, mit oder 



VG PIELENHOFEN-WOLFSEGG	 25. Oktober 2025		                                 	    Nummer 10/2025

VG 12

ohne tierische Begleitung die Umgebung sowie die eigene Bewegung ganz 
bewusst wahrzunehmen, soll das Gelände umranden. Ein Bereich mit Tipis als 
Spiel- oder Rückzugsort schließt sich daran an. 

Die Freizeitanlagen stellen einen Beitrag zum Entwicklungsziel 2 Steigerung 
der Attraktivität der Region sowie zum Entwicklungsziel 3 Verbesserung der 
Lebensqualität und des Zusammenlebens dar und tragen somit zur Umset-
zung der LES (Lokale Entwicklungsstrategie) des Landkreises in der aktuellen 
LEADER Förderperiode bei. 

Infos zum Förderprogramm LEADER

LEADER ist ein europäisches Förderprogramm, das seit 1991 innovative Pro-
jekte zur Stärkung des ländlichen Raumes finanziell unterstützt. Der Landkreis 
Regensburg ist seit 2002 in Teilen und seit 2014 als gesamter Landkreis ein 
LEADER-Fördergebiet. Entscheidungen über die Förderung von Projekten 
fällt das Entscheidungsgremium der LAG basierend darauf, inwiefern die 
Projekte einen Beitrag zur Umsetzung der LES (Lokale Entwicklungsstrategie) 
der LEADER Region Landkreis Regensburg leisten. In den vergangenen 22 
Jahren hat sich LEADER sehr gut im Landkreis Regensburg etabliert und ist 
zu einem stark nachgefragten Förderinstrument im Bereich der Regionalent-
wicklung geworden.

	 Vereinsschule 2025/2026 
Neue Fortbildungsangebote für Vereine

Am Mittwoch, 22. Oktober, geht die elfte Staffel der Vereinsschule des 
Landkreises an den Start. Es sind Fortbildungsabende von Oktober bis 
April geplant. Zum Auftakt greift die Freiwilligenagentur ein Thema 
auf, das zuletzt 2021 im Programm war: die Öffentlichkeitsarbeit von 
Vereinen mit Social Media. 

In dem „digital verein(t)“-Workshop von 18 bis 21 Uhr im Großen Sitzungssaal 
im Landratsamt erfahren die Teilnehmenden, was der Unterschied zwischen 
einem „Post“, einem „Reel“ und einer „Story“ ist und welche Arten der Inter-
aktion es im Rahmen des „Community-Managements“ (der Kommunikation 
und Interaktion zwischen den Mitgliedern einer Gruppe) gibt. 

Außerdem werden der Funktionsumfang der „Meta-Business-Suite“ (also der 
Verwaltung von Firmenkonten bei Facebook und Instagram), die Planung 
von Beiträgen sowie das Kommunikationsverhalten in Sozialen Netzwerken 
erläutert. „digital verein(t)“ ist ein Projekt der Landesarbeitsgemeinschaft 
der Freiwilligenagenturen und -zentren (lagfa bayern e.V.) und wird in enger 
Kooperation mit Deutschland sicher im Netz e.V. durchgeführt. 

Die Initiative wird vom Bayerischen Staatsministerium für Digitales gefördert. 
Die Teilnehmerzahl des Workshops ist begrenzt. 

Im November folgt ein Highlight der diesjährigen Vereinsschul-Staffel. Es geht 
um das Thema: „Wisst ihr eigentlich wie wichtig ihr seid? Vereine als Schule für 
gelingendes Miteinander, Zusammenhalt und Demokratie“. 

Die Referentin des Abends ist Claudine Nierth, eine deutschlandweit gefragte 
Rednerin, Polit-Aktivistin und Bundessprecherin von Mehr Demokratie e.V. 
Sie zeigt auf, welchen Beitrag jede und jeder Einzelne persönlich, aber auch 
in seinem Engagement für die Weiterentwicklung der Demokratie leisten 
kann. Informationen dazu sowie zu den anderen Veranstaltungen sind auf der 
Website www.freiwilligenagentur-regensburger-land.de zu finden. 

Bei allen Veranstaltungen sind noch Plätze frei. Die Teilnahme ist kostenlos. 
Anmeldungen sind erforderlich, entweder über das Online-Formular unter 
www.freiwilligenagentur-regensburger-land.de, per E-Mail an freiwilligen-
agentur@landratsamt-regensburg.de oder telefonisch unter 0941 4009 153. 

Für Fragen steht die Freiwilligenagentur jederzeit zur Verfügung.

	 14. Repair-Café im Landkreis eröffnet 
Neues Repair-Café in Hemau bereichert  
Netzwerk der Nachhaltigkeit

„Reparieren statt Wegwerfen“ – unter diesem Motto ist das Netzwerk der 
Reparaturcafés im Landkreis Regensburg weitergewachsen. Im Beisein von 
Landrätin Tanja Schweiger, Bürgermeister Hans Tischhöfer, Stadträtin und 
stellvertretender Landrätin Petra Lutz sowie den Vorständen des Tangrintel 
Repair Cafés e.V., Lisa Portner, Christian Erhardt und Benjamin Eckl, wurde 
am Sonntag, den 12. Oktober 2025, das neue Repair-Café in Hemau feierlich 
eröffnet. Damit zählt der Landkreis nun 14 ehrenamtlich betriebene Repara-
turtreffpunkte, an denen defekte Alltagsgegenstände wieder instand gesetzt 
werden, statt im Müll zu landen. Im Rahmen der feierlichen Eröffnung über-
reichte Landrätin Schweiger den Initiatoren des neu gegründeten „Tangrintel 
Repair Café e.V.“ ein VDE-Prüfgerät, das zur Sicherheitsprüfung von Elektro-
geräten benötigt wird. „Ich freue mich sehr über das Engagement der vielen 
Ehrenamtlichen, die hier mit Herzblut dabei sind“, betonte die Landrätin. 
„Bevor etwas in der Mülltonne landet, sollte man überlegen, ob eine Reparatur 
möglich ist. Damit schonen wir Ressourcen, schützen das Klima und fördern 
zugleich den Zusammenhalt in unseren Gemeinden.“

Hemau als Vorbild für gelebte Kooperation

Das neue Repair-Café in Hemau ist ein Beispiel für vorbildliche Zusammen-
arbeit zwischen Ehrenamt, Kommune und Landkreis. Die Stadt Hemau stellt 
dem Verein eigene Räume in der Riedenburger Straße 34 zur Verfügung, die 
künftig auch als offene Werkstatt für andere Vereine genutzt werden können. 
So wird etwa der OGV Hemau dort im November Adventskränze binden.

Der Gründungsprozess des „Tangrintel Repair Café e.V.“ wurde durch die 
Freiwilligenagentur des Landkreises (FWA) rechtlich begleitet. Nach einer 
intensiven Planungs- und Vorbereitungsphase haben die Vorstände Christian 
Erhardt, Benjamin Eckl und Lisa Portner gemeinsam mit vielen engagierten 
Helferinnen und Helfern das Projekt erfolgreich umgesetzt. Auch Petra Lutz 
unterstützte die Initiative von Anfang an.

Eröffnung mit großem Interesse und Mitmach-Angeboten

Zur Eröffnung kamen zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Für das 
leibliche Wohl war bestens gesorgt, und ein besonderes Highlight war der 
kostenlose Lötkurs der MINT Labs Regensburg für Kinder und Jugendliche ab 
zehn Jahren. Dabei konnten die jungen Gäste unter fachkundiger Anleitung 
erste Erfahrungen im Umgang mit Technik sammeln.

Ein wachsendes Netzwerk für Nachhaltigkeit

Mit Hemau zählt der Landkreis nun 14 Repair-Cafés – Orte, an denen Men-
schen nicht nur reparieren, sondern auch Gemeinschaft erleben. Unter dem 
Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ können Besucherinnen und Besucher den Repa-
rateuren über die Schulter schauen, selbst Hand anlegen und dabei lernen, 
wie kleine Schäden eigenständig behoben werden können.

Die Repair-Cafés leisten so einen wertvollen Beitrag zum Umwelt- und Kli-
maschutz und zeigen, dass Nachhaltigkeit und Zusammenhalt im Landkreis 
Regensburg aktiv gelebt werden.

Weitere Informationen

Alle wichtigen Informationen zum neuen Hemauer-Repaircafe gibt es unter 
https://tangrintel-repaircafe.de. 

Alle Standorte, Termine und Ansprechpartner der Reparaturcafés im Land-
kreis finden sich in der Abfall-App oder online unter www.landkreis-regens-
burg.de/abfallratgeber

Informationen zu den im Netzwerk „Reparatur-Cafes in Stadt und Land-
kreis Regensburg“ zusammengeschlossenen Gruppierungen (Termine, Kon-
takte,…) unter www.reparaturcafes-regensburg.de.


